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Allgemeine Bedingungen des Auftraggebers in den Sektoren für Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträge unterhalb der Schwellenwerte
(gemäss dem Gesetz über das Öffentliche Auftragswesen im Bereich der Sektoren (ÖAWSG) LGBl. 2005 Nr. 220 und der dazugehörigen Verordnung (ÖAWSV) LGBl. 2005 Nr. 223, jeweils in der geltenden Fassung)

1. Offertstellung

1.1 Grundlage

Als Grundlage für die Offerte sowie für die Ausführung gelten in der Reihenfolge folgende Bestimmungen:

a.
die in Liechtenstein geltenden rechtlichen Bestimmungen und die Auflagen der zuständigen Behörden und Ämter;
b.
die allgemeinen und besonderen Bedingungen des Auftraggebers;
c.
die allgemeinen bauökologischen Ausschreibungsbedingungen des Auftraggebers;
d.
das Leistungsverzeichnis oder der Auftragsbeschrieb des Auftraggebers oder seines Verantwortlichen;
e.
die der Offerte zugrunde liegenden Pläne (Einsichtnahme nach vorheriger Anmeldung);
f.
die branchenspezifischen Normen und Spezifikationen;
g.
die allgemeinen und speziellen Bedingungen und Messvorschriften des Schweizerischen Ingenieur- und Architekten-Vereins (SIA) oder der Fachverbände.
1.2 Form der Bewerbung bzw. Offerte

1.2.1 Allgemeines zur Form der Bewerbung bzw. Offerte

Die Bewerbung bzw. Offerte (mit Beilagen) ist in deutscher Sprache abzufassen. Änderungen an Bewerbungen bzw. Offerten sind unzulässig. Der Auftraggeber kann offensichtliche Schreib‑ oder Rechnungsfehler in den Bewerbungen bzw. Offerten berichtigen oder innert einer Frist von höchstens 10 Tagen durch den Offertsteller berichtigen lassen. Sind die Offerten unvollständig oder fehlerhaft oder sind spezifische Unterlagen nicht vorhanden, kann der Auftraggeber den Offertsteller unter Einhaltung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung auffordern, die jeweiligen Informationen oder Unterlagen innerhalb einer angemessenen Frist zu übermitteln, zu ergänzen, zu erläutern oder zu vervollständigen (Art. 55 ÖAWSG).
Die Bewerbung bzw. Offerte (mit Beilagen) muss vollständig sein. Unvollständige Bewerbungen bzw. Offerten werden nach Massgabe des Prinzips der Verhältnismässigkeit ausgeschlossen (Art. 50 Bst. g ÖAWSG). Variantenofferten sind zulässig bei Aufträgen, die nach dem Kriterium der wirtschaftlich günstigsten Offerte vergeben werden. In der Bekanntmachung ist anzugeben, ob Varianten zulässig sind (Art. 43 Abs. 1 ÖAWSG). Die Auftraggeber berücksichtigen nur Varianten, die die von ihnen verlangten Mindestanforderungen erfüllen. Die Bewerbung bzw. Offerte und die Beilagen müssen vom Bewerber bzw. Offertsteller unterschrieben sein.

Die Offerte muss die Preise und die in den Ausschreibungsunterlagen geforderten Erklärungen und Angaben enthalten. Alle Preise sind in Schweizerfranken, Bruchteile davon in Rappen anzugeben. Stimmt der Gesamtbetrag einer Position mit dem Einheitspreis (SIA 118, Art. 39) nicht überein, ist für die Wertung der Einheitspreis massgebend.

1.2.2 Form der Offerte, wenn der Auftraggeber keine Ausschreibungsunterlagen auf einem elektronischen Datenträger abgibt

Werden seitens des Auftraggebers die Ausschreibungsunterlagen ausschliesslich in Papierform abgegeben (keine elektronischen Datenträger wie Diskette, CD-ROM oder andere Formen), so gilt:

Zur Offertstellung sind die ausgegebenen Unterlagen im Original ausgefüllt einzureichen. Die Einreichung der Offerte auf EDV-Outputs führt zum Ausschluss der Offerte.

1.2.3 Form der Offerte, wenn der Auftraggeber zusätzlich zur Papierform Ausschreibungsunterlagen in elektronischer Form abgibt

Stellt der Auftraggeber den Offertstellern zusätzlich zu den Offertunterlagen in Papierform den Ausschreibungstext auch in elektronischer Form zur Verfügung, wird Art. 1.2.2 durch nachstehende Bedingungen ersetzt:

a) Die in Papierform durch den Auftraggeber abgegebenen Unterlagen sind in jedem Fall verbindlich.

b) Die vom Offertsteller verwendete Software muss die Anforderungen an die Schnittstelle SIA 451 erfüllen - die zum Zeitpunkt der Offertstellung gültige Version des SIA ist massgebend.

c) Die durch den Auftraggeber in elektronischer Form abgegebenen Informationen und Vorgaben dürfen in keiner Art und Weise verändert werden.

d) Die in Papierform abgegebenen Offertunterlagen sind in jedem Fall zusätzlich zum EDV-Output als integrierender Bestandteil der Offerte einzureichen. Hier gilt es zu beachten:
-
das Titelblatt mit der Kostenzusammenstellung muss ausgefüllt und unterzeichnet sein
-
alle verlangten Auskünfte wie die Angaben zur Eignungsprüfung, technische Spezifikationen,

Produkteinformationen usw. sind im abgegebenen Originalformular einzutragen und zu unterzeichnen.

e) Die Nichteinhaltung vorstehender Bedingungen b) bis d) führt zum Ausschluss der Offerte.

1.2.4 Form der Offerte, wenn der Auftraggeber die Ausschreibungsunterlagen nur in elektronischer Form abgibt

Stellt der Auftraggeber den Offertstellern den Ausschreibungstext nur in elektronischer Form zur Verfügung, wird Art. 1.2.2 durch nachstehende Bedingungen ersetzt:

a) Die in elektronischer Form zur Verfügung gestellten Unterlagen sind in jedem Fall verbindlich.

b) Die vom Offertsteller verwendete Software muss die Anforderungen an die Schnittstelle SIA 451 erfüllen - die zum Zeitpunkt der Offertstellung gültige Version des SIA ist massgebend.

c) Die durch den Auftraggeber in elektronischer Form abgegebenen Informationen und Vorgaben dürfen in keiner Art und Weise verändert werden.

d) Die Nichteinhaltung vorstehender Bedingungen b) und c) führt zum Ausschluss der Offerte.

1.3 Preise und Verbindlichkeiten

Alle in der Offerte angegebenen Ausmasse sind Richtmasse. Mit der Preisangabe verpflichtet sich der Auftragnehmer, den Auftrag zu den offerierten Einheitspreisen auszuführen. Alle Lieferungen verstehen sich franko Auftragsort. Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen. Sämtliche Preise sind inklusive der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe LSVA zu berechnen.
Offerten behalten ihre Gültigkeit bis 3 Monate nach Ablauf der Eingabefrist (Art. 41 ÖAWSG).

1.4 Teuerung während der Ausführung des Auftrages

Sofern in den Ausschreibungsunterlagen (Angaben zum Projekt) nichts anderes vermerkt ist, sind die Vertragspreise als Festpreise bis Auftragsfertigstellung zu verstehen.

1.5 Gegenrecht

Bewerber und Offertsteller dürfen nicht diskriminiert werden. Inländische Bewerber und Offertsteller sowie ausländische Bewerber und Offertsteller sind nach Massgabe des Gegenrechts gleich zu behandeln, sofern nicht ohnehin eine staatvertragliche Pflicht zur Gleichbehandlung auch ohne Gegenrecht besteht (Art. 21 Abs. 1 und 2 ÖAWSG).

Über die Definition und Anwendung des Gegenrechts können Informationen beim Auftraggeber eingeholt werden.

1.6 Fremdenpolizeiliche und gewerberechtliche Bestimmungen

Der Auftraggeber setzt bei Bewerbern bzw. Offertstellern, die ihren Geschäftssitz nicht im Fürstentum Liechtenstein haben, voraus, dass eine Zusicherung des Liechtensteinischen Ausländer- und Passamtes sowie des Amtes für Volkswirtschaft über die Berechtigung zur Ausübung dieses Auftrages vorliegt.

1.7 Bewerbungs- bzw. Offerteinreichung

Bewerbungen bzw. Offerten, einschliesslich Pläne und Entwürfe,  sind schriftlich und verschlossen unter Verwendung der herausgegebenen, farbigen Etikette, bei der in der Ausschreibung bezeichneten Stelle einzureichen oder per Post, per Fax, auf elektronischem Weg oder durch eine Kombination dieser Kommunikationsmittel zu übermitteln. Die elektronisch übermittelten Bewerbungen und Offerten sind mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen. Bei Vergaben oberhalb der Schwellenwerte erfolgt die Übermittlung der Bewerbungen und Offerten grundsätzlich auf elektronischem Weg (Art. 34a ÖAWSV). Bewerbungen bzw. Offerten gelten als rechtzeitig eingereicht, wenn sie bis um 17.00 Uhr des letzten Tages der in der Bekanntmachung genannten Frist bei der vom Auftraggeber bezeichneten Abgabestelle einlangen. (Art. 34 Abs. 1 und Art. 34b Abs. 1 ÖAWSV).

Die Etikette auf dem Umschlag ist mit der jeweiligen Referenznummer (Unterhalb der EWRA/WTO-Schwellenwerte mit der BKP-Nummer), der Auftragsgattung, dem Objekt und dem Absender zu versehen.
1.8 Offertöffnungsprotokoll

Bei der Offertöffnung wird ein Offertöffnungsprotokoll erstellt.
Bei öffentlicher Offertöffnung wird dieses Offertöffnungsprotokoll kopiert und den Anwesenden verteilt. Das Offertöffnungsprotokoll kann beim Auftraggeber binnen 14 Tagen nach Offertöffnung eingesehen oder abgeholt werden. Es werden keine Protokolle per Post versandt.

Bei nicht öffentlicher Offertöffnung kann das Offertöffnungsprotokoll nach durchgeführter rechnerischer und fachlicher Prüfung beim Auftraggeber eingesehen oder abgeholt werden (Art. 45 ÖAWSG). Es werden keine Protokolle per Post versandt.

1.9 Rücktritt von der Offerte

Tritt der Offertsteller von der Offerte zurück, ohne dass ein ausserordentlicher Umstand vorliegt, hat er eine Konventionalstrafe zu leisten.

Die Konventionalstrafe beläuft sich auf 10% der kontrollierten Nettosumme der Offerte (Art. 41 Abs. 3 ÖAWSG).

1.10 Ausschluss der Bewerbung bzw. Offerte

Die Gründe für den Ausschluss der Bewerbung bzw. Offerte sind in Art. 47 und Art. 50 ÖAWSG sowie in den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen des Auftraggebers festgehalten.

1.11 Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird der wirtschaftlich günstigsten Offerte erteilt. Die wirtschaftlich günstigste Offerte erfolgt auf der Grundlage des Preises oder der Kosten mittels eines Kosten-Wirksamkeits-Ansatzes, wie der Lebenszykluskostenrechnung, und kann das beste Preis-Leistungs-Verhältnis beinhalten.
Die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung sind in den Angaben zum Projekt angegeben.

1.12 Mitteilung über das Ausschreibungsergebnis

Offertstellern wird nach der Vergabe des Auftrages ein Vergabevermerk mit folgendem Inhalt zugestellt: den Namen und die Anschrift des Auftraggebers, den Gegenstand und den Wert des Auftrages (bei gemeinsamen Projekten nach Art. 58 ÖAWSG den Wert des Auftrages aller Auftraggeber), den Namen des erfolgreichen Offertstellers und die Gründe für die Auswahl seiner Offerte sowie – falls bekannt, den Anteil am Auftrag oder an der Rahmenvereinbarung, den der erfolgreiche Offertsteller an Dritte weiterzugeben beabsichtigt und gegebenenfalls, soweit zu diesem Zeitpunkt bekannt, den Namen der Subunternehmer, die Namen der abgelehnten Offertsteller und die Gründe für die Ablehnung ihrer Offerten, einschliesslich der Gründe, weshalb keine Gleichwertigkeit vorliegt oder die Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen nicht den Leistungs- und Funktionsanforderungen entsprechen, die Verfahrensart, das Verfahren für die Zustellung einer Vergabeverfügung, , die Gründe für die Ablehnung von ungewöhnlich niedrigen Offerten, gegebenenfalls die Gründe für den Verzicht auf die Vergabe des Auftrages sowie eine genaue Angabe der konkreten Stillhaltefrist (Art. 42 Abs. 1 ÖAWSV).
1.13 Arbeitsgemeinschaften / Arbeitsaufteilung

Die Bildung von Arbeitsgemeinschaften (ARGE) ist möglich. Die Eingabe einer Bewerbung oder Offerte durch eine ARGE muss entweder durch sämtliche Gesellschafter der ARGE unterzeichnet sein oder es muss die Bevollmächtigung des einreichenden Gesellschafters durch die übrigen Gesellschafter der ARGE schriftlich nachgewiesen werden. Bei der Eingabe einer Offerte oder Bewerbung durch eine ARGE ist ein federführender Gesellschafter als rechtsverbindlicher Vertreter gegenüber dem Auftraggeber zu bestimmen.
Die ARGE kann sich auf die wirtschaftliche, finanzielle, berufliche und technische Leistungsfähigkeit ihrer Mitglieder oder anderer Unternehmen stützen. In diesem Fall muss sie den Nachweis erbringen, dass ihr für die Ausführung des Auftrages die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, insbesondere durch eine Zusage dieser Unternehmen, dass sie der ARGE die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen.

Die Arbeitsaufteilung innerhalb einer ARGE ist in der Bewerbung bzw. Offerte bekannt zu geben. Diese ist so vorzunehmen, dass sie dem technischen Know‑how und der Leistungsfähigkeit der einzelnen Auftragnehmer entspricht. Die Zusammensetzung der ARGE ist in der Bewerbung bzw. Offerte anzugeben. Die Rechtsform der ARGE ist nach der Zuschlagserteilung anzugeben.
Die Auftraggeber können nicht verlangen, dass nur Arbeitsgemeinschaften, die eine bestimmte Rechtsform haben, eine Bewerbung bzw. Offerte einreichen können. Wurde jedoch einer Arbeitsgemeinschaft der Zuschlag erteilt, so hat sie eine bestimmte Rechtsform anzunehmen, sofern dies für die ordnungsgemässe Durchführung des Auftrags erforderlich ist. 

Nach Auftragserteilung an eine ARGE ist von dieser eine eigens auf die ARGE ausgestellte Haftpflichtversicherung gegen Schäden an Drittpersonen und Sachschäden gemäss den in Pos. B (Versicherungsangaben) der Eignungsprüfung gemachten Angaben abzuschliessen. Diese ist innert 10 Tagen nach Auftragserteilung dem Auftraggeber schriftlich mit dem entsprechenden Versicherungsnachweis (Konsortiumpolice) mitzuteilen.

Sämtliche Rechnungen sind jeweils mit einem Einzahlungsschein lautend auf die gegründete ARGE mit entsprechender Zahlungsverbindung und Kontoangabe auszustellen. Anders lautende Rechnungen werden vom Auftraggeber nicht akzeptiert und an den Auftragnehmer zurückgewiesen.

1.14 Weitergabe eines Auftrages an einen Subunternehmer

Die ganze oder teilweise Weitergabe eines Auftrages oder der Beizug von Subunternehmen bedarf einer Bewilligung durch den Auftraggeber. Beabsichtigt der Bewerber oder Offertsteller Subunternehmer beizuziehen, so hat er in der Bewerbung oder Offerte die Namen der Subunternehmen anzugeben. Er kann sich auf die wirtschaftliche, finanzielle, berufliche oder technische Leistungsfähigkeit von Subunternehmen stützen, unabhängig von dem Rechtsverhältnis, in dem er zu diesem steht. In diesem Fall muss er den Nachweis erbringen, dass ihm für die Ausführung des Auftrages die erforderlichen Mittel zur Verfügung stehen, insbesondere durch eine Zusage dieser Unternehmen, dass sie ihm die erforderlichen Mittel zur Verfügung stellen. Die schriftliche Zusage ist der Bewerbung bzw. Offerte beizulegen.
Der Auftraggeber ist von einem Beizug von Subunternehmen in der Offerte oder zu dem Zeitpunkt zu unterrichten, in dem dessen Notwendigkeit bekannt wird. Ein Beizug von Subunternehmen nach der Offertstellung ist nur aus Gründen zulässig, die zum Zeitpunkt der Offertstellung nicht vorgelegen haben. Bei Nichteinhaltung der Meldepflicht hat der Auftraggeber das Recht, den Auftrag zu widerrufen und anderweitig zu vergeben (Art. 64 ÖAWSG / Art. 38 ÖAWSV).
1.15 Auftragslose

Der Auftraggeber kann einen Auftrag in Form mehrerer Lose vergeben sowie Grösse und Gegenstand der Lose bestimmen. In der Bekanntmachung oder Aufforderung zur Offerteinreichung ist anzugeben, ob die Offerte nur für ein Los, für mehrere Lose oder alle Lose eingereicht werden kann. Für die Berechnung des Auftragswertes ist in jedem Falle der gesamte Wert aller Lose massgebend (Art. 24 Abs. 1 ÖAWSG).
1.16 Auftragsergänzung

Der Auftraggeber behält sich bei sämtlichen Arbeiten das Recht zur Auftragsergänzung vor (Art. 29 ÖAWSV).

1.17 Wahrung von Betriebsgeheimnissen

Bewerber und Offertsteller haben den vertraulichen Charakter aller den Auftraggeber betreffenden Angaben zu wahren. Soweit im ÖAWSG nichts anderes bestimmt wird, dürfen Auftraggeber keine ihnen von Bewerbern und Offertstellern übermittelten und von diesen als vertraulich bezeichneten Informationen weitergeben. Dies betrifft insbesondere technische Geheimnisse und weitere Betriebsgeheimnisse sowie vertrauliche Aspekte der Offerten.

Bei der Mitteilung bzw. Übermittlung oder Speicherung von Informationen sind die Integrität der Daten und die Vertraulichkeit der Offerten und Bewerbungen zu gewährleisten. Der Auftraggeber und das Preisgericht dürfen vom Inhalt der Bewerbungen und Offerten, einschliesslich der Pläne und Entwürfe, erst nach Ablauf der Frist für ihre Einreichung bzw. Vorlage Kenntnis erhalten (Art. 22 ÖAWSG).

2. Auftragsbestimmungen

2.1 Ausführung der Arbeiten

2.1.1 Arbeitsbeginn und Termine

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die mit dem Verantwortlichen des Auftraggebers vereinbarten Termine genau einzuhalten. Bei durch den Auftragnehmer verschuldeten Terminverzögerungen ist dieser verpflichtet, für sämtliche dadurch entstehenden Mehrkosten (Mehraufwand, Bauzinsen, Mietzinsausfall usw.) aufzukommen. Das detaillierte Terminprogramm wird frühzeitig in Absprache mit dem Auftragnehmer erstellt und bildet einen festen Bestandteil des Werkvertrages. Bei Nichteinhaltung hat der Vertreter des Auftraggebers das Recht, binnen 48 Stunden nach Erhalt der schriftlich erfolgten Mahnung (mittels Zustellnachweis) den Auftrag anderweitig zu vergeben bzw. zu Ende führen zu lassen.

2.1.2 Reinigung

Jeder Auftragnehmer hat die von seiner Arbeit herrührenden Verunreinigungen und Bauabfälle zu beseitigen. Alle Transportfahrzeuge sind vor dem Verlassen des Arbeitsplatzes gründlich zu reinigen. Die Strassenreinigung hat durch den Auftragnehmer unbedingt laufend zu erfolgen. Wird dem trotz Mahnung des Verantwortlichen des Auftraggebers nicht nachgekommen, werden die Reinigungsarbeiten durch eine andere Firma auf Kosten des fehlbaren Unternehmers ausgeführt.

2.1.3 Schäden

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seine eigenen Arbeiten, wenn nötig, zu schützen und die der übrigen Auftragnehmer zu schonen. Tritt der Fall ein, wo die Bauleitung einen Schaden nicht zuweisen kann, kein Unternehmen für einen Schaden haftbar gemacht werden kann oder kein Unternehmen für einen Schaden einsteht, werden von der Bauleitung sämtliche Kosten für die ordnungsgemässe Schadenbehebung auf die Unternehmen aufgeteilt, welche zum Zeitpunkt der Schadenentstehung auf der Baustelle beschäftigt waren.

2.1.4 Unsachgemässe Ausführung

Sämtliche Aufträge sind nach Vertrag, Plänen und Weisungen des Verantwortlichen des Auftraggebers fachgemäss auszuführen. Nicht fachgemäss ausgeführte Aufträge sind auf erste Aufforderung des Verantwortlichen des Auftraggebers hin auf eigene Kosten auszubessern. Die Angaben des Verantwortlichen des Auftraggebers, wie z.B. Höhenangaben, Planmasse etc., entbindet den Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung, sich über die Richtigkeit der Angaben zu versichern. Die Angaben können schriftlich oder mündlich erfolgen.

Bei Uneinigkeit im Falle unsachgemässer Ausführung wird eine Expertise eingeholt. Die Kosten für die Expertise gehen im Falle des Nachweises unsachgemäss ausgeführter Arbeiten zu Lasten des Verursachers der unsachgemäss ausgeführten Arbeiten.

2.1.5 Anweisungen

Es ist den vom Auftragnehmer am Arbeitsplatz beschäftigten Mitarbeitern sowie dem Auftragnehmer ausdrücklich untersagt, irgendwelche Anweisungen von Drittpersonen entgegenzunehmen. Bei allfälligen Abweichungen gegenüber den im Vertrag vereinbarten Ausführungen sind dem Verantwortlichen des Auftraggebers Änderungsprotokolle vorzulegen.

Zuständig für die Erteilung von Anweisungen ist der Verantwortliche des Auftraggebers. Nur mit schriftlicher Zustimmung des Verantwortlichen des Auftraggebers kann hiervon abgewichen werden. Der Auftragnehmer ist für alle Schäden verantwortlich, die infolge Nichtbeachtung dieser Vorschrift entstehen.

2.1.6 Situation am Arbeitsort

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich an Ort und Stelle beim Verantwortlichen des Auftraggebers über die örtlichen Verhältnisse zu orientieren. Für die Einrichtung von Installations‑ und Lagerräumen bzw. ‑plätzen ist der Auftragnehmer verantwortlich.

2.1.7 Signalisation

Für die Signalisation des Arbeitsortes müssen die gesetzlichen Signale verwendet werden. Die Benutzung öffentlichen Grundes ist bewilligungspflichtig gemäss Art. 35 des Baugesetzes (LGBI. 2009 Nr. 44, in der geltenden Fassung) und Art. 80 der Strassensignalisationsverordnung (LGBI. 1980 Nr. 65, in der geltenden Fassung). Für die Einholung der Signalisationsbewilligung ist der Auftragnehmer verantwortlich.

2.1.8 Garantiezeit

Die Garantiezeit gemäss der SIA-Norm 118, Art. 172 ff beginnt mit dem Datum der definitiven und gemeinsamen Abnahme für sämtliche mit einem Bau- und Lieferauftrag zusammenhängenden Gewerke.

2.1.9 Rücktritt vom Auftrag

Tritt der Auftragnehmer vom Auftrag zurück, ohne dass ein ausserordentlicher Grund vorliegt, wird er schadenersatzpflichtig.

2.1.10 Widerruf durch den Auftraggeber
Für den Widerruf des Auftrages durch den Auftraggeber gelten die Bestimmungen von Artikel 63 ÖAWSG.
2.2 Zahlungen, Zahlungsgarantien und Abzüge

2.2.1 Zahlungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungserfassung gemäss den Richtlinien des Auftraggebers leistungsbegleitend durchzuführen. Die erbrachten Leistungen sind im Akontozahlungsgesuch auszuweisen. Der Auftraggeber kann anstelle von Akontozahlungen die Vorlage von Teilabrechnungen verlangen.

Der Auftragnehmer hat Anspruch auf eine maximale Auszahlung von 90 Prozent seiner erbrachten Leistungen. Die Auszahlung des Restbetrages erfolgt bei Erstellung der Abrechnung und bei Eingang der Garantieerklärung und des definitiven Abnahmeprotokolles.

Auf Regiearbeiten, welche nicht in der Ausschreibung enthalten sind und zu den Ansätzen des genehmigten Tarifes abgerechnet werden, gelten die in der Offerte festgelegten Rabatte und Abzüge. Regierechnungen sind monatlich zu stellen.

2.2.2 Garantieart

Über die Garantieart entscheidet der Auftraggeber (siehe Angaben zum Projekt).
2.2.3 Abzüge

Für die Bauwesenversicherung zur Begleichung allfälliger, nicht zuteilbarer Schäden, Reinigungsversäumnisse, Baureklametafeln sowie für allfällige weitere Aufwendungen werden Abzüge festgelegt und auf dem Titelblatt der Offerte aufgeführt.

2.3 Gerichtsstand

Der Gerichtsstand ist in Vaduz.

ÖAWSG_Subm_011_V_5_01.01.11
ÖAWSG_Subm_011_V_9_11.08.23

